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1890). Hingegen ſind bei der Entſcheidung über Beſchwerden gegen

die Sprüche des Landgerichtes neue thatſächliche Anführungen

der Beſchwerdeſchrift nicht zu berückſichtigen. (16. März 1885.

4. Wird in der Beſchwerdeſchrift eines evangeliſchen Pfarrers

nur behauptet, daſs die Entſcheidung des Landgerichtes auf

„Unkenntnis der Umſtände“ beruhe, ſo kann das Kammergericht

darüber Ermittlungen anſtellen und demnächſt die Acten dem Land⸗

gerichte zur Erwägung vorlegen laſſen, ob dasſelbe ſeinen Entſchluſs

nicht ändern wolle. (16. November 1889. Schmidt S. 133 f.

Das Kammergericht kann darüber urtheilen: a) Ob

der Beweis gebracht iſt, daſs die Eltern ſich über die katholiſche

Erziehung ihrer Kinder geeinigt haben. (10. Auguſt 1885; 6. October

1890. Siehe Archiv 67, S. 143.) b) Ob das Wohl des Kindes

durch katholiſche Erziehung nach Lage der Sache gefährdet wird.

(10. October 1887. Siehe Schmitt, S. 132. Archiv 59, S. 176.)

0) Ob es nach Lage der Sache dem Intereſſe der lutheriſchen Kinder

entſpricht, daſs ſie nicht von der katholiſchen Mutter, ſondern von

einem proteſtantiſchen Manne bevormundet werden. (16. März 1885.

Schmidt, S. 132.

Die Entſcheidung des Landgerichtes, wodurch einer

katholiſchen Mutter die Vormundſchaft entzogen iſt, kann

auf weitere Beſchwerde der Mutter aufgehoben werden, wenn das

Kammergericht findet, daſs für die getroffene Maßregel noch kein

genügendes Material vorliege. (27. Mai 1889. Siehe Schmidt,

S. 132.) Wird die Beſchwerde als begründet befunden und deshalb

nicht nur die Entſcheidung des Landgerichtes, ſondern zugleich in

der Sache ſelbſt die Entſcheidung des Amtsgerichtes aufgehoben, ſo

kann ein zur Ausführung der amtsgerichtlichen Entſcheidung in⸗

zwiſchen ergangener neuer Beſchluſs ebenfalls aufgehoben werden.

33 Juli 1886. Siehe Schmidt, S. 133.

Beſtimmungen des bayeriſchen taates über kirchen⸗

rechtliche Gegenſtände.)

Von Dr. Ed. Stingl, Präſes in Straubing (Bayern).

17. Kirchweihfeſt. Wie in den übrigen Diöceſen, ſo wurde

auch in der Erzdiöceſe Bamberg die Kirchweihfeier von der kirch⸗

lichen Behörde auf den dritten Sonntag im October verlegt und dürfen

daher Tanzmuſiken aus Anlaſs der Kirchweihfeſte nur am dritten

Sonntag und Montag im October oder an dem darauffolgenden

Sonntag ertheilt werden. (Ausſchreiben der mittelfränkiſchen Re⸗

gierung vom 6. April 1891.)9

Vergl. Q
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Kirchen⸗ und Schulweg. Aus der anerkannten Eigen⸗

ſchaft eines Weges als Kirchen⸗ und Schulweg lg von ſelbſt, daſs
auf denſelben, oweit (C dieſen Zwecken ient, die für Gemeindewege
geltenden Rechtsgrundſätze zur Anwendung zu ommen aben
Da Schneeräumen nd die Aufſtellung von Schneezeichen auf den
Gemeindewegen bildet einen Beſtandtheil der den Gemeinden nach
Art 38 der Gemeindeordnung iesſei de Rheines obliegenden
Wegunterhaltung, und zwar obliegt dasſelbe jener politiſchen Ge⸗
meinde, innerhalb deren Markung der Weg legt, auch E
lediglich im Intereſſe einer anderen Gemeinde erhalten werden muſs
V.⸗G.⸗H.⸗E vom 22 December 1888).

Sammlungen. Ur Art des P.⸗St.⸗G.⸗B ſind
Sammlungen von eld oder ſonſtigen Beiträgen oder von Unter⸗
ſchriften iezu ohne polizeiliche Bewilligung verboten. „Die Be
ſtimmungen de Art 10 nden auch dann Anwendung, ohne
polizeiliche Bewilligung ein Aufruf zu Gaben oder Geldbeiträgen
für andere als wohlthätige We mit dem Erbieten zur mpfang⸗
nahme Iin öffentlichen Blättern oder Anſchlägen erlaſſen wird“
(Art 53 de P.⸗St.⸗G.⸗B. Das Oberlandesgericht München 1

In ſeinem Urtheil vom November 18892) aus: Ein per⸗
önliches Tbieten eitens des Aufrufenden zul Empfangnahme der
Beiträge wird nicht erfordert; eS iſt lelmehr glei ob der Auf⸗
rufende ſich ſe zU  — Empfangnahme erbiete bder ob EL einen
Dritten oder irgend welchen Ort bezeichnet, die Beiträge hinter⸗
legt oder geſammelt werden .  eder Aufruf dann, der nicht einem
lediglich und ausſ

1EBLl wohlthätigen We gilt, bedarf polizei⸗
25 Genehmigung. aher auch der Aufruf zu Beiträgen, Aum die
Kirche verſchönern 3u können; denn die Kirchenverſchönerung iſt kein
Wohlthätigkeitszweck. Ausdrücklich verboten in die ſogenannten
Schneeballencollecten durch Min.⸗Entſchl. vom April 14893.0

2 Geiſtliche al Beamten. Art Abſ des Geſetzes
vom Auguſt 1878 ber den erwaltungs⸗Gerichtshof beſtimmt:
„Der Verwaltungs⸗Gerichtshof iſt nach Maßgabe der hierüber be⸗
ſtehenden oder erlaſſenden Geſetzes⸗Beſtimmungen berufen, in den⸗
enigen ällen, I welchen ein Beamter wegen der In Ausübung
ſeines Umtes oder in Veranlaſſung der Ausübung ſeines Amtes
vorgenommenen Handlungen ſtrafre

1 oder civilrechtlich verfolgt
werden ſoll, die Vorfrage Ju entſcheiden, ob der Beamte ſich einer
Ueberſchreitung ſeiner Amtsbefugnis oder der Unterlaſſung einer ihm
obliegenden Amtshandlung chuldig gemacht habe“ Nun entſteht
die rage, 0b ein Pfarrer als Vorſtand der Kirchenverwaltung ein
Beamter Im Sinne des Art. Abſ des Geſetzes vom Auguſt
1878 ſei

Samml. X — 2) Blätter für Rechtsan
Bayeriſche Kanzlei NX I 174

2  5 Bod 100.
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Der Verwaltungs ⸗Gerichtshof verneint die rage In der Ent⸗

ſcheidung vom 11 änner 1893,0 und Uhr aus: Von einer Vor⸗
entſcheidung Im Sinne de Geſe ‘eS vom Auguſt 1878 Art
Abſ und des 8 14 Abſ de Einführungsgeſetzes um Gerichts⸗
verfaſſungs⸗Geſetze vom 27 Jänner 1877 kann nur dann die ede
ſein, ein Beamter, ſei Im Dienſte des Staates, einer öffent⸗en Corporation oder eines Privaten, für eine Im Namen des
Staates vollzogenen cte gegenüber demjenigen, der ſich durch eine
angebli geſetzwidrige andlung oder Unterlaſſung des Beamten
In ſeinen Privatrechten verletzt hält, civilrechtlich verantwortlichgemacht werden ſoll, dagegen iſt eine olche Vorentſcheidung Qu  S
geſchloſſen, enn Beamte des Staates, der Gemeinden und ſonſtigeröffentlicher Corporationen bei Beſorgung wirtſchaftlicher An
gelegenheiten de Staates, der betreffenden Gemeinden oder orpo  3  2rationen ritten Perſonen einen rechtswidrigen Nachtheil UgefügtAben ollen. Wenn Pfarrer als Kirchenverwaltungs-Vorſtände mit
Baumeiſtern Ausführung einer beabſichtigten Kirchenreſtau⸗
ration, Herſtellung von Plänen und Koſtenvoranſchlägen Ie

denn um olche inge handelt eS ſich M dem entſcheidendenFalle In Unterhandlungen treten, 1 üben ſie ni eln Hoheits⸗recht de Staates aus, ondern beſorgen lediglich wirtſchaftliche An⸗
gelegenheiten der Kirchenſtiftung und bewegen ſich In privatrechtlichem
ege Alſo ſind die Vorausſetzungen 3 Art Abßf 2 de Geſetzes
vom Auguſt 878 nicht gegeben.

In Cooperator verbot den ſchulpflichtigen Kindern In den
Beſuch der Schauſtellungen während des dortigen Jahrmarktes unter
Androhung von Strafen und 1e8 die ſchauluſtige Jugend von dem
Vorſtellungsplatze weg; nun entſtan die rage, ob dieſer Coboperator
Beamter Iim Sinne des Art Abſ de Geſetzes vom Auguſt
1878 ſei Der Verwaltungs⸗Gerichtshof verneinte auch dieſe ragein ſeiner Entſcheidung vom 11 Jänner 1893; denn der Coo⸗
perator handelte ledigli un Erfüllung ſeiner ſeelſorglichen Ufgaben,aber weder Im Namen des Staates noch In Ausübung eines ſtaat⸗lichen Hoheitsrechtes. en dann, enn demſelben zur kritiſchenZeit die Uunction eines ſtaatlichen Schulaufſichtsorganes übertragengeweſen wäre, önnte EL als Unter Art Abſ des Geſetzes vom

Auguſt 1878 fallend erachtet werden.
21 Diſciplinargewalt de Kirchenvorſtandes. Wenn der

zuſtändige Pfarrer als Rector ſeiner I1 zur Aufrechthaltung der
Ordnung auf der für die Muſikaufführung beſtimmten Emporewährend des Gottesdienſtes mit Rückſicht auf die Beſchränktheitdieſes Raumes angeordnet hat, daſs zUum Betreten der Empore nur
beſtimmte Perſonen berechtigt, alle übrigen aber ohne beſondereErlaubnis des Pfarrers oder Chordirigenten von dieſer Befugnis

Samml XIV 13 Samml. NXIV D —
inzer „Theol  ·  prakt. Quartalſchrift“ 1895, 11. 22
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ausgeſchloſſen ein ollen, ſo hat EL In Ausübung der ihm In ſeiner
Eigenſchaft als Kirchenvorſtand zuſtehenden Amtsbefugniſſe gehandelt.
Die Einvernahme der Kirchenverwaltung braucht 3 einer olchen
Anordnung nicht, nun die Diſciplinargewalt in der Kirche iſt eine
innere Kirchenangelegenheit 6 lit der II Verf.⸗Beil.), eine
olche Anordnung berührt aber keineswegs da Kirchenvermögen
und iſt aher, da den Kirchenverwaltungen nur die Verwaltung
des Kirchenvermögens anvertrau ſt, auch deren Rechtsbeſtändigkeit
durch die Zuſtimmung der Kirchenverwaltung nicht bedingt Wird
die Anordnung nicht befolgt, ſo iſt der Uebertreter ſtrafbar nach
St.⸗G.⸗B 125, wona wer In das befriedete Beſitzthum eines
anderen widerrechtlich eindringt, oder Wer, eL ohne Befugnis
darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten ſich nicht
entfernt, wegen Hausfriedensbruches mit Gefängnis bis zu drei
Monaten oder mit Geldſtrafe bis 100 Thalern aft wird.
(Urtheil des Oberlandesgerichtes München vom April 1892.)
Was von der Muſikempore gilt, nde ſelbſtverſtändlich auch auf
andere Räume der 2  E, wie Sacriſtei, Glockenhaus 20 Anwendung.

22 Portofreiheit. Die Generaldirection der kgl bayer. Poſten
und Telegraphen hat unterm December 1893 die Beſtimmungen
über die Portofreiheit der Kirchenbehörden zuſammengeſtellt.

„Die kgl Poſtanſtalten erhalten Im nachſtehenden eine Zu⸗
ſammenſtellung der zur Zeit giltigen Beſtimmungen über die Porto⸗
freiheit der Kirchenbehörden zur Darnachachtung:

Die erzbiſchöflichen und biſchöflichen Ordinariate genießen
nach lit. der Allerh. Verordnung vom 23 Juni  & 1829, die
Poſtportofreiheit In mtsſachen betreffend, Portofreiheit für ihre
Correſpondenz un allgemeinen Kirchenangelegenheiten mit Ausſchluſs
der Diſciplinarſtrafſachen und der zum geiſtlichen Gerichte zuſtändigen
Parteigegenſtände.

Die den Ordinariaten eingeräumte Portofreiheit erſtre ſich
auf die Correſpondenz der Erzbiſchöfe und Biſchöfe we die letzteren
In allen, In denen ſie unabhängig und ohne Theilnahme des
Ordinariates ſe die amtliche Behörde ilden, In allgemeinen
Kirchenangelegenheiten entweder Uunter ſich oder mit geiſtlichen oder
weltlichen Behörden 3u führen oder Private zu ichten aben
Die betreffenden Sendungen müſſen mit dem erzbiſchöflichen oder
biſchöflichen, als 0  E allgemein erkennbaren Siegel geſchloſſen ſein

Das proteſtantiſche Oberconſiſtorium und die proteſtantiſchen
Conſiſtorien ſind königliche unmittelbare Behörden und Aben dem⸗
nach für thren Wirkungskreis die Portofreiheit nach Maßgabe der
obben angezogenen * Verordnung vom 23 Juni 1829 wie die
übrigen königlichen unmittelbaren ehörden anzuſprechen.

Blätter Aur Rechtsanw. Erg.⸗Bd. 11 109 Amt  blatt der
Verkehrs⸗Anſtalten 480 und eLr Kanzlei *X D —
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Den Decanaten und Pfarrämtern iſt In Staatsdienſt⸗,Kirchen⸗ und Schuldienſtſachen Portofreiheit imn folgendem Umfangeeingeräumt: In Staatsdienſtſachen für ihre Correſpondenzen Uunter
ſich und mit anderen königlichen Stellen und Behörden; in all⸗
gemeinen Kirchenſachen 3  für ihren dienſtlichen Verkehr Unter ſich und
mit den vorgeſetzten geiſtlichen Behörden; in ihrer Eigenfchaft

Cor⸗als Diſtricts⸗ und Localſchulinſpectionen für ihre dienſtlichenreſpondenzen und Actenſendungen Im Verkehre Unter ſich mit anderen
mittelbaren Behörden, ſowie mit königlichen unmittelbaren Stellen
und Behörden. Außerdem OImm den Pfarrämtern als Ver⸗
waltungsbehörden des Kirchen⸗ und Stiftungsvermögens die Porto⸗freihei wie den übrigen Verwaltungen der aus Staatsmitteln nichtdotierten Stiftungen für die zur Staatscuratel gehörigen GegenſtändeIm erkehre mit der vorgeſetzten Curatelbehörde zu.)Die vorgeſetzte Curatelbehörde bildet m der ege das be⸗
treffende königliche Bezirksamt, für Kirchenverwaltungen un
nittelbaren Städten die betreffende königliche Kreisregierung; inner⸗
halb gewiſſer Grenzen wird indes die Staatscuratel ber die Kirchen⸗verwaltungen von den oberen Kirchenbehörden ſelbſt ausgeübt.Zur portofreien Beförderung eignen ſich hienach auch die Ver⸗
ſendungen der Pfründecataſter und der hierauf bezüglichen Cor⸗
reſpondenzen zwiſchen den Pfarrämtern als Verwaltungen der Pfründe⸗ſtiftungen und den erzbiſchöflichen und biſchöflichen Ordinariaten.

Ebenſo Tfolgt die Verſendung von Grundrenten, Ablöſungs⸗obligationen zwiſchen den proteſtantiſchen Pfarrämtern und Decanaten,ſowie zwiſchen den letzteren und den proteſtantiſchen Conſiſtorien zuAnsbach und Ayreu als Staatscuratelſache ortofrei.Dagegen genießen weder die von den königlichen Regierungenbedürftige Cultusſtiftungen überwieſenen Rentenüberſchüſſe ver⸗
möglicher Cultusſtiftungen, noch die ierüber 3u ertheilenden Em⸗
pfangsbeſtätigungen

V. bei der Verſendung zwiſchen dieſen StiftungenPortofreiheit.

Den von den Decanaten, Pfarrämtern und Schulinſpectionenausgehenden Erlaſſen und Schreiben OImm Portofreiheit auch dann zu,enn ſie In allgemeinen Kirchenangelegenheiten oder In Schuldienſt⸗ſachen Gemeinden oder unter Privatadreſſe Cantoren und
Schullehrer ergehen oder In allgemeinen Kirchenangelegenheiten andie auf run der E* Verordnung vom October 1850 ge⸗wählten Kirchenvorſteher gerichtet ſind

1) Poſtſendungen in Angelegenheiten der Bewirtſchaftung und insbeſondereder Betriebsausführung in den Stiftungswaldungen unterliegen IM allgemeinender Portopflicht. Eine Ausnahme beſteht lediglich bezüglich IEE0  er Correſpondenzen,Acten⸗ und Geldſendungen, welche 18ſchließend Staatsdienſt Angelegenheiten,bie die Ausübung der Forſtpolizei oder die Oberauficht der Staatsregierungauf die Bewirtſchaftung der Stiftungswaldungen, betreffen, hinſichtlich deren dem—
October

nach das Poſtporto außerdem der Staatscaſſ zur Laſt fiele (Min.⸗Entſ— 329
chl vom

22*
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In demſelben Umfange wie die Decanate und Pfarrämter
genießen in threm amtlichen Wirkungskreiſe auch die katholiſchen
Vicariate und Expoſituren, owie die exponierten proteſtantiſchen
Vicare und Reiſeprediger die Portofreiheit In allgemeinen Kirchen⸗
angelegenheiten, In Schuldienſtſachen, in Angelegenheiten der Ver⸗
waltung des Kirchen⸗ und Stiftungsvermögens, owie in Staat  S·
dienſtſachen, in etzteren jedo für thren Correſpondenzverkehr nicht
nur unter ſich und mit königlichen Stellen und ehörden, ondern
auch mit den vorgeſetzten Pfarrämtern und Decanaten.

(Betri die Rabbinate.
Die Portofreiheit der Im Vorſtehenden 1—6 be⸗

zeichneten Sendungen verſteht ſich übrigens nur Unter den In der
2 Verordnung vom Juni 1829, die Poſtportofreiheit in
Amtsſachen betreffend, feſtgeſetzten Einſchränkungen und Bedingungen
und erfordert zu threr Begründung nehen den für eine portofreie
Dienſtſache allgemein vorgeſchriebenen äußeren Merkmalen In jenen
ällen, In welchen ‘es ſich den Verkehr der unter Z 12—2
und —4—6 aufgeführten Behörden mit mittelbaren Behörden handelt,
auch noch die Bezeichnung des Betreffes als „Staatsdienſtſache,“
„Allgemeine Kirchenſache“, „Schuldienſtſache“ oder „Staatscuratel⸗
ſache“ Die letzterwähnte Betreffsangabe iſt auch bei den unter
Ziff lit aufgeführten Verſendungen von Grundrenten⸗Ab⸗—
löſungsobligationen zwiſchen den proteſtantiſchen Kirchenbehörden
geboten Dagegen edürfen die Correſpondenzen zwiſchen den Pfarr
Aämtern und Local⸗Schulinſpectionen einerſeits und den Decanaten
und Diſtricts⸗Schulinſpectionen anderſeits der beſonderen Betreffs⸗
angabe nicht, nachdem die etzteren den erſteren gegenüber als Auf
ſichtsbehörden 3u betrachten ſind und inſoferne den königlichen
mittelbaren ehörden gleichkommen.

Die Iin iff erwähnten Sendungen müſſen beim angel
eines Dienſtſiegels ſeitens der Vicare und Reiſeprediger auf der
Siegelſeite mit dem Vermerke: ⁴„In Ermangelung eines Dienſtſiegels“
und mit der Namensunterſchrift und Angabe der Dienſteseigenſchaft
des ſenders verſehen ſein.

Durch gegenwärtige Bekanntgabe werden die auf die Porto⸗
freiheit der Kirchenbehörden ezug habenden allgemeinen Aus⸗
ſchreiben, generaliſierten Entſchließungen und Dienſtbefehle ſe

23 Militärdienſt der Geiſtlichen und Lehrer. Gemäß
125 Ziff der bayeriſchen Wehrordnung önnen mit Unabkömm⸗

lichkeits⸗Zeugniſſen verehen werden: ) durch die von den Landes—
regierungen 3U bezeichnenden Behörden (in Bayern durch die Kreis⸗
regierungen) einzeln ſteende Geiſtliche und Volksſchullehrer.

Die unterfränkiſche Kreisregierung erlie nun Unterm 16 März
1891 folgende Directiven für die Ausſtellung der Unabkömmlichkeits⸗

K.⸗A

Bl —49 und bayer. Kanzlei L H
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Zeugniſſe Geiſtliche und Lehrer: —1 Für den Geſchäftsbereich
der königlichen Regierung, I.. kommen nach 125 Ziff und
lit der Wehrordnung weſentlich nur alleinſtehende Geiſtliche und
Volksſchullehrer in Betracht.

In die jeweils nach dem Regierungs⸗Ausſchreiben vom 45
1889 die königliche Regierung, 7 einzuſendenden Liſten
ſind aher künftighin nur mehr die vorgenannten Beamten nd Be⸗
dienſteten aufzunehmen, wogegen ezügli der anderen Dienſtes⸗
kategorien geſonderte Vorlage erfolgen hat

Die Ufnahme In die Liſte iſt nicht von dem Parteiantrage
der Betheiligten abhängig, ondern hat Im öffentlichen Intereſſe von
amtswegen erfolgen, hat ſich Omi auf alle Perſonen des Amts⸗
ezirkes zu erſtrecken, auf we die Vorausſetzungen des 118 Ziff 70
und 125 Zi und lit der Wehrordnung zutreffen. nder
ſeits ſind

in die Liſte nur diejenigen Perſonen aufzunehmen, auf welche
die vorbezeichneten Vorausſetzungen zutreffen; ausgeſchloſſen leiben
hienach diejenigen Beamten und Bedienſteten, E nicht inzeln
ſtehen

Für die Unabkömmlichkeits⸗Erklärung hat In Betracht zu
kommen, daſs nach 125 Ziff. der Wehrordnung Geiſtliche und
Volksſchullehrer, auch ſie allein ſtehen, nicht als unabkömmlich
Tklärt werden müſſen, ondern nUur können. Maßgebend für die
Auswahl iſt die Beſtimmung des 118 Ziff Abſ Schluſsſatz
der Wehrordnung. Beſteht darnach nach bcalen Verhältniſſen die
Möglichkeit, daſs die Stelle eines der Militärpflicht unterſtehenden
Geiſtlichen oder Volksſchullehrers von einem nicht dienſtpflichtigen
benachbarten Geiſtlichen oder Lehrer ohne erhebliche Beeinträchtigung
deſſen eigenen Dienſtes mitverſehen werde, ſo wird In der ege

erſtere nicht für unabkömmlich rklärt werden können. Ob eine
Vertretung hunlich oder nicht, iſt in der Rubrik für Be⸗

merkungen regelmäßig zu erläutern. Befinden ſich einem rte
zwei nach Confeſſionen getrennte Schulen, von. deren Lehrern der
eine der Militärdienſtpflicht unterſteht, ſo wird dieſer Unter der
Vorausſetzung, daſs der Religions⸗Unterricht In ſeiner ule von
dem einſchlägigen Ortsgeiſtlichen oder auch von einem bena  arten
Geiſtlichen der treffenden Confeſſion ertheilt werden kann, mn der ege
nicht als unabkömmlich rklärt werden können. Unterſtehen etide
Lehrer der Militärdienſtpflicht, ſo entſcheidet für die Unabkömmlichkeit

1 Wonach Beamte und nach Wehrordnung 118 Ziff auch eiſt
liche welche der Reſerve, Landwehr oder Erſatzreſerve angehören, für den F
der Mobilmachung oder nothwendigen Verſtärkung 65 Heeres hinter die 2  6Claſſe des zweiten Aufgebotes zurückgeſtellt werden  „ venn ihre Stellen ſelbſt
vorübergehend U offen gelaſſen werden können und eine geeignete Vertretungnicht 3u ermöglichen iſt
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die 10 der Schule da Dienſt⸗ und das ebensalter eventuell
der Familienſtand.

Befinden ſich Eernem rte mehr als 3Wel Schulen, deren
Lehrer zum größeren Theile dem Beurlaubtenſtande angehören, ſo
unterliegt Es, ſofern nd ſowei dies zu ungeſtörten ortgang
des u Unterrichtes nach den örtlichen Verhältniſſen unbedingt
geboten erſcheint, keinem Bedenken, die Unabkömmlichkeits Erklärung
für mehrere dieſer Lehrer zu beantragen.

Iſraelitiſchen Religionslehrern, we nur als olche und nicht
zugleich mit öffentlichen Volksfſchuldienſte bedienſtet ſind, die
Vorbedingung des 125 Ziff lit. der Wehrordnung überhaupt
nicht zur elte

＋

Da die Auffſtellung der Unabkömmlichkeits⸗Liſten den Diſtricts⸗
Verwaltungsbehörden obliegt, ſo iſt orge tragen, daſs dEe von
den Betheiligten ſe ausgehenden nträge auf Unabkömmlichkeits⸗
Erklärung E bei der einſ

ägigen Diſtricts⸗ Verwaltungsbehörde,
nicht aber direct anher eingebracht werden. Militärpäſſe ſind nach
gemachtem ebrauche dem Inhaber E zurückzugeben.

Außerterminliche Einreichung von Unabkömmlichkeits⸗ Liſten
hat aus beſonderen dringlichen Anläſſen zu erſolgen

Heiligen Patronate .qꝗᷓꝗ2:
Von R. B. H

VII
ich (Arthritis articeularis morbus Gliederſucht Gelenk und

Gliederſchmerzen dgl.) Ausgebreiteten und hervorragenden Ruf
als Patron gegen dieſe vielgeſtaltige allbekannte Pein hat der
übrigens faſt unbekannte Stapinus (6 Auguſt) Bekenner
und Biſchof Frankreich (8 Jahrhundert) rlangt auch wurden
legegen verehrt und angerufen die eiligen Apoſtel Andreas und
0  an Evangeliſt die Heiligen Enedie Kilian (8 Uli)
Burchard Biſchof von Würzburg (14 October Jahrhundert
Gebuin Erzbiſcho von Lyon (16 I 1092 Weren⸗
Lie Benedictinermönch (1 706), Andreas ve  In b
nter den eiligen die ins beſondere die tu Gicht (Podagra)
als hilfreich, weil ſelber daran eldend gegolten Aben möge zuerſt
als mehr ekannt rwähnt ſein der Gregor der ohe,
der aut ſeinen Briefen jahrelang durch die heftigſten merzen des
Podagra das ett gefeſſelt War 10 chon 599 omit ſechs ahre

Vergl Quartalſchri 1893 III Heft. S 547; Heft, 814;
Jahrg 1894 II Hef 30. III Heft,598; He  t, 8413 Heft
1895 S 79


